
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 23.04.2024

Thema Rechtsordnung
Schlagworte Zivilrecht
Akteure Dobler, Marcel (fdp/plr, SG) NR/CN
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2021

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Frick, Karin
Schmid, Catalina

Bevorzugte Zitierweise

Frick, Karin; Schmid, Catalina 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik:
Rechtsordnung, Zivilrecht, 2019 - 2020. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
23.04.2024.

01.01.65 - 01.01.21ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Privatrecht

01.01.65 - 01.01.21 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

ZGB Zivilgesetzbuch

CC Code civil

01.01.65 - 01.01.21 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Diskussionslos nahm der Nationalrat in der Wintersession 2019 eine Motion Dobler (fdp,
SG) zur Verankerung einer kantonalen Hinterlegungsstelle für Vorsorgeaufträge im
ZGB an. Der Motionär argumentierte, dass bei Vorsorgeaufträgen nach dem Eintritt der
Urteilsunfähigkeit der verfassenden Person – ähnlich wie bei Testamenten nach dem
Tod der Verfasserin oder des Verfassers – die Gefahr der Unauffindbarkeit bestehe.
Daher sei nicht erkenntlich, warum die Kantone verpflichtet seien, die Hinterlegung von
letztwilligen Verfügungen bei einer Amtsstelle gegen Gebühr sicherzustellen, nicht aber
jene von Vorsorgeaufträgen. Einige Kantone hätten bereits ohne bundesrechtliche
Vorschrift eine kantonale Hinterlegungsstelle bezeichnet, weshalb das ZGB hier
angepasst werden sollte. 1

MOTION
DATUM: 20.12.2019
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 nahm der Nationalrat ein Postulat Dobler (fdp, SG) für eine
Änderung der Testamentsregelung im ZGB stillschweigend an. Der Bundesrat wird
damit beauftragt zu prüfen, wie einerseits eine digitale Verfügungsform ermöglicht
werden und andererseits die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen
bezüglich der Erstellung eines Testaments vermieden werden könnte. Die Gültigkeit
eines Testaments unterliege nach aktueller Gesetzgebung Formvorschriften: Um
unüberlegtes Handeln zu verhindern, müsse es entweder handschriftlich erstellt oder
öffentlich beurkundet werden, so der Postulant. Da Ersteres für Personengruppen mit
körperlichen Einschränkungen ein unmögliches Unterfangen darstelle, bleibe für sie nur
die nicht kostenlose Variante der öffentlichen Beurkundung übrig. Die Notwendigkeit
einer digitalen Verfügungsform begründete der Postulant mit der fortschreitenden
Digitalisierung. Er schlug die Ermöglichung eines audiovisuellen Testaments vor; mit
konkreten Vorschriften zur Wahrung des Schutzniveaus auf der Ebene der
handschriftlichen Niederschrift schaffe diese Form eine überzeugende
Beweisgrundlage. 2

POSTULAT
DATUM: 25.09.2020
CATALINA SCHMID

1) AB NR, 2019, S. 2426; Mo. 19.4072
2) AB NR, 2020, S. 1899; Po. 20.3797
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